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Erstes Kapitel 

Normtheoretische, unrechts- und deliktssystematische 
sowie methodologische Grundlagen 

A. Objektive und personale Zurechnung; Unrecht und 
Schuld in einem funktionalen Straftatsystem 

I. Teleologische objektive Zurechnungslehre 

Die Untersuchung verfolgt - wie ihr Titel nicht vollends ergibt -
im wesentlichen ein vierfaches Ziel (I.-IV.). Es geht zum einen um den 
Versuch, die verzweigten, z. T. schon unübersichtlichen und jeweils nur 
Einzelaspekte herausgreifenden Ansätze zur sog. "objektiven Zu rech-
nung"l im Strafrecht zu einer "teleologischen Handlungs- und Zurech-
nungslehre" zu verbinden!!. Eine monographische Bearbeitung fehlt. Die 
hauptsächliche Stoß richtung der bisherigen Einzelversuche offenbart 
freilich einen Generalkonsens und ist durchaus begrüßenswert. Sie die-
nen fast durchweg einer den Grundsätzen des strikten Rechtsgüter-
schutzes3, der Geeignetheit des Mittels4 und der Subsidiarität des Straf-
rechts5 verpflichteten Eingrenzung der Zurechenbarkeit, die mit den 
herkömmlichen Prinzipien der Kausalität6 und subjektiven (finalen) Zu-

1 Zum Begriff etwa Rudolphi SK, Rn 38 ff. vor § 1. 
2 Vgl. die Forderung von Roxin ZStW 83, 383; ferner etwa Ebert Jura 1979, 

561; Kienapfel JuS 1974, 7; Rudolphi aaO, Rn 58; Schönke I Schröder I Lenck-
ner, Rn 95 ff. vor § 13; Schünemann JA 1975, 715; Spendel JuS 1974, 749; 
WesseIs AT, 41. 

8 Dazu Rudolphi aaO, Rn 2 ff. m. Nachw.; Seiler, Maurach-Festschr., 80 
(näher sogleich unter VI. 1.). Zur Bestimmung des Rechtsguts als werthafte 
Funktionseinheit Rudolphi, Honig-Festschr., 152 ff., 163 f.; SK, Rn 8 vor § 1 
m. Nachw.; Otto, SchrÖder-Gedächtnisschr., 53. Zur Abgrenzung der Rechts-
gutsverletzung als "Beeinträchtigung des Achtungsanspruchs" von der An-
griffsobjektsverletzung Jescheck AT, 211; Schmidhäuser, Engisch-Festschr., 
444 (näher unten 2. Kap. E.IV. Fußn.827; F.!.5.a) m. Nachw. in Fußn.836). 

4 Dazu Rudolphi aaO, Rn 13 m. Nachw.; s. a. unten 2. Kap. D.III.2. Fußn.718. 
5 Roxin JuS 1966, 382; Rudolphi aaO. Rn 14 m. weit. Nachw.; s. a. Arthur 

Kaufmann, Henkel-Festschr., 89 ff.; otto aaO, 57 Fußn.16. 
o Zur Kausalität vgl. 2. Kap. B.II!.1. Fußn. 18 m. Nachw.; zur "potentiellen 

generellen Kausalität" 2. Kap. J.IV. (grundlegend dazu Armin Kaufmann JZ 
1971, 572 ff.); zur "Kausalität" bei Unterlassungsdelikten Rudolphi SK, Rn 15 
-16 a vor § 13. Insgesamt ist der Kausalitätszusammenhang im Grundsatz 
nicht zu ersetzen (so aber otto NJW 1980, 417 ff.), sondern lediglich einzu-

2 Wolter 
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rechenbarkeit erheblich zu weit gesteckt ist. Von diesem Ansatzpunkt 
her stellt sich die Aufgabe, den gesamten Rechtsstoff an Hand von 
regulativen Prinzipien schrittweise durchzusehen. So gilt es z. B., die 
den leitenden Zurechnungsprinzipien der "adäquaten (objektiv vorher-
sehbaren) und rechtlich mißbilligten Risikoschaffung" (2. Kap. C., E.; 
3. Kap.), des "rechtlich relevanten Risikozusammenhanges" zwischen 
Gefahrschaffung und Risikorealisierung in der Tatobjektsverletzung" 
(bzw. -gefährdung) (2. Kap. B., D.), der "Risikoerhöhung", der "Risiko-
verringerung", der "Risikoabnahme" bzw. des "Schutzzwecks der Norm" 
(3. Kap.) zugrunde liegenden (gesetzlichen) Wertmaßstäbe zu ermitteln 
und diese Regelungsgrundsätze anhand von spezifischen Fallgruppen 
und der ihnen gemeinsamen Einzelaspekte mit Konturen zu versehen7• 

Daß es bei alledem auch um eine Synthese zwischen den Impulsen der 
finalen und personalen Handlungs- und Unrechtslehre und den Forde-
rungen der vorausgehenden, vom Wert- und Zweckgedanken bestimm-
ten Strafrechtslehren geht, sei schon jetzt ausdrücklich hervorgehoben8• 

11. Teleologische personale Zurechnungslehre 

1. Dies lenkt uns auf ein zweites Ziel der Arbeit. Es geht bei den 
genannten Zurechnungsprinzipien durchaus nicht allein bzw. durch-
weg um objektive Zurechenbarkeit. Hinzu kommen muß vielmehr viel-
fach eine personale (objektiv-subjektive) Zurechnung, d. h. ein Vorsatz-/ 
Fahrlässigkeits- und Schuldbezug zum objektiven Zurechnungsmerkmal. 
Dieser personale Bezug muß grundsätzlich - nimmt man zunächst ein-
mal die Vorsatzdelikte - bis hin zur Beendigung des Versuchs vorhan-
den sein. D. h. z. B., daß die Schaffung eines adäquaten und rechtlich 
mißbilligten Erfolgsrisikos regelmäßig auch vom Vorsatz sowie der 
Schuld i. e. S. der §§ 20,17 und des Andershandelnkönnens mitgetragen 
sein muß (zu den Ausnahmen unten VI.2.a) und 2. Kap. C.I.2.b). 

Wollte man nun aber etwa den Zurechnungsprinzipien der Risiko-
erhöhung und des Normschutzzwecks Einfluß auf die Frage einräumen, 
ob das vom Täter adäquat (= objektiv vorhersehbar) geschaffene Risiko 
auch rechtlich zu mißbilligen isfla , so müssen auch diese bisher objektiv 

schränken (s. a. Ebert Jura 1979, 561 ff.; Fincke, 42 ff., 72; Jescheck LK, Rn 48 
vor § 13; Schlüchter JuS 1976,314). 

7 In dieser Richtung vor allem Roxin, Honig-Festschr., 133 ff.; Gallas-Fest-
schr., 241 ff.; s. a. Burgstaller, Fahrlässigkeitsdelikt, 96 ff.; Rudolphi JuS 1969, 
550 ff.; Schünemann JA 1975, 575 ff., 647 ff., 715 ff., 787 ff.; jüngst Ebert, otto 
aaO. 

8 Dazu Gallas ZStW 67, 47; Roxin, Gallas-Festschr., 258. 
8a Zur Unterscheidung und zur Unabhängigkeit der Zurechnungsgrund-

sätze der "Adäquanz" und der rechtlichen Mißbilligung etwa Bottke JA 1979, 
436; P. Frisch, Fahrlässigkeitsdelikt, 98ff.; Rudolphi SK, Rn 57 vor § 1; Wolter 
GA 1977, 257 ff.; Zipf ZStW 82,633 ff.; näher unten VI.3., 5. 



A. Objektive und personale Zurechnung im Straftatsystem 19 

gefaßten Rechtsinstitute einen personalen Bezug aufweisen. Verglei-
chend zu erörtern ist bei der Risikoerhöhung stets zuerst das sorgfalts-
gemäße Alternativverhalten, nicht etwa das Problem, ob das sorgfalts-
widrige Verhalten oder Unterlassen des Täters - verglichen mit dem 
ordnungsgemäßen Verhalten - einen Risikoerhöhungserfolg nach sich 
gezogen hat oder nicht. 

Dies wird in der Lehre z. T. übersehen, teilweise deshalb nicht beach-
tet, weil jedenfalls bei den hier bisher im Vordergrund stehenden Fahr-
lässigkeitsdelikten mit der mangelnden Erfolgszurechnung (wegen feh-
lenden RiSikoerhöhungserfolgs) auch die Strafbarkeit entfällt. Sobald 
man freilich die Vorsatzdelikte (unten VI.5.b) oder - de lege ferenda 
(unten 2. Kap. C.III.2., E.V.) - die fahrlässigen Versuche in den Blick 
nimmt, wird die Differenzierung zwischen personalem ordnungsgemä-
ßen Alternativverhalten und etwaigem objektiven Risikoerhöhungs-
erfolg nach diesem hypothetischen Verhalten unumgänglich. Oder, zu-
nächst noch sehr vereinfacht und wichtige Varianten beiseitelassend 
ausgedrückt: die objektive Erfolgszurechnung, um die sich die bisherige 
Diskussion weitgehend dreht, basiert auf einer personalen Verhaltens-
und Risikozurechnung. 

2. Andererseits bildet die Deliktsspanne zwischen Beendigung des 
Verhaltens und Eintritt des Deliktserfolgs i. S. v. Verletzungs- oder Ge-
fährdungserfolg (sog. Risikozusammenhang) zwangsläufig die Domäne 
der objektiven Zurechnung. Das ergibt sich daraus, daß der Täter z. B. 
seinen Vorsatz bis zur Beendigung des Versuchs durchzuhalten braucht. 
Schon § 24 bietet für diese These den entscheidenden Anhaltspunkt. Eine 
ganz andere Frage in diesem Zusammenhang ist freilich, ob man inso-
weit nicht wenigstens einen (verdünnten) personalen Bezug i. w. und 
auch strafzumessungsrechtlichen S. fordern muß (näher unten VII.2. und 
2. Kap. C.I.2.c). 

3. Es kommt noch ein dritter Punkt bei der teleologischen Zurechnung 
hinzu. Es g~bt nicht nur eine objektive Zurechnung; und nicht nur eine 
personale (objektiv-subjektive) Zurechenbarkeit, die den allgemeinen 
Regeln der §§ 16, 17 folgt. Vielmehr begegnen uns auch Merkmale, die 
besonderen (personalen) Zurechnungs regeln unterliegen. Zu nennen ist 
einmal die "Rechtmäßigkeit der Diensthandlung" in den §§ 113, 136, 
deren spezielle Irrtumsregelungen erheblich von den §§ 16, 17 abwei-
chen. - Und es finden sich daneben besondere strikt subjektive 
unrechtsbegTÜndende Merkmale ohne Pendant im objektiven Unrechts-
tatbestand, wie z. B. die Zueignungsabsicht in § 242. 

4. Insgesamt wird es also bei der Abhandlung zunächst auf ein drei-
faches ankommen. Einmal auf die Durchschreitung und Analyse des 
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